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Für Rechtsstaatlichkeit in der Einstellungspraxis im Schuldienst

Beschluss:

§ 2 des sog. Berliner Neutralitätsgesetzes ist in der Praxis ein pauschales Kopftuchverbot und damit, wie vom Bundesverfas-

sungsgericht bereits 2015 entschieden, verfassungswidrig.

 

Das Bundesverfassungsgericht stellte 2015 klar, dass eine konkrete Gefährdung des Schulfriedens vorliegen muss. Bis heute

gibt es keine wissenschaftlich fundierten Belege dafür, dass Lehrerinnen und Pädagoginnenmit Kopftuch an Berliner Schulen

den Schulfrieden gefährden.

 

Daher fordern wir die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats auf, rechtsstaatliche Prinzi-

pien durchzusetzen und eine Reformierung des § 2 des Gesetzes in die Wege zu leiten, damit eine verfassungskonforme und

diskriminierungsfreie Einstellungspraxis gewährleistet werden kann und auf diese Weise dem strukturellen Rassismus und

der strukturellen Benachteiligung von Kopftuch-tragenden Frauen entgegenwirkt wird.
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